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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

1. Juni 1~73 Nr. 3053

Die Einwohnergerneinde Mümliswil—Rarniswil hat in mehr,jähriger

Arbeit die Ortsplanung erarbeitet und legt dem Regierungarat

folgende Unterlagen zur Genehmigung vor:

a) Zonenplan 1. und 2, Teil 1 : lt000
b) Bauzonenplan Dorfkern 1 : 500

c) Zonenerweiterung Limrnern 1 : 1t000

d) Bau— und Zonenreglement

Die Entwürfe des Zonenplanes sowie das Reglement lagen vom

7,4, — 6,5,1972 ~5ffentlich auf, Es wurden 2 Einsprachen einge

reicht, die beide gütlich erledigt werden konnten, Der Zonen—

plan wurde vom Gemeinderat bereits am 29,9,1971 und das Regle

ment am 18.4,1972 genehmigt, beide unter dem Vorbehalt der

nachträglichen Erledigung der Einsprachen. Die Gemeindever—

sammlung stimmte dem Zonenplan und dem Reglement am 13.7.1972

zu,

Zudem lag die geringfügige Zonenerweite.rung TtLimmerntl vom

13,4. — 12,5,1973 öffentlich auf, Es wurden keine Einsprachen

eingereicht. Der Gemeinderat genehmigte diese Erweiterung

bereits am 11,4,1973 unter dem Vorbehalt, dass keine E±n—

sprachen eingereicht würden,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sind folgende Bemerkungen anzubringen:

a) ~

Änlässlich der Genehmigung des generellen Kanalisations—

proj~ktes(RRB Nr. 1193 vom 20.3,1973) wurde festgestellt,

dass im Bereich von GB Nr. 278, 279 und 280 eine einge—

zonte Fläche von ca. 1,2 ha nicht in das generelle Kanali—
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sationspro,jekt einbezogen worden war, Die Gemeinde wurde

deshalb verhalten, fUr dieses Gebiet ein generelles Ent—

wässerungsprojekt vorzulegen.

b)~dZonenrelernent

2c erhält folgende Fassun-g:~

tlBesch~~we im Baubewilligungsverfahren: Baukommission,

Gemeinderat, Bau—Departement, Verwaltungsgericht“,

§ 53 § 53 a ist zu streichen, da derselbe Sachverhalt bereits (
in § 52 abschliessend geregelt ist. Er erhält somit

folgende Fassung:

“Wo bei Einhaltung der vorgeschriebenen Grenz— und Ge—

bäudeabstände eine zweckmässige Ueberbauung. eine~ Grund—

stUokes unmöglich ist, kann derGemeinderat mit Zustimmung

des Bau—Departementes die Unterschreitung des Gr~enz— und

Gebäudee~bstandes bewilligen, wenn die Nachbarparzelle

nicht durch Baulandumlegung oder Landabtausch Uberbaubar

gemacht wprden kann, und wenn keine öffentlichen oder

beachtenswerten naQhbarlichen Interessen verletzt werden.

Dem Nachbarn ist in diesem Verfahren Gelegenheit zu geben,

seine Interessen geltend zu machen, Die Baubewilligung (
kann unter Auflagen oder Bedingungen gemäss .~ 3, lit. c,

erfolgen“. .

Es wird . . ‚

beschlossen:

1. Der Zonenpian 1, und 2, Teil sowie der Bauzonenplan Dorfkern

der Gemeinde Mtimliswil wird genehmigt.

2. Die Zonenerweiterung “Limmern“ wird genehmigt,

3. Das Bau— und Zonenreglement wird i~nter Vorbehalt der, Neufassung
von § 2 C und.~ 53 genehmigt,
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4, Die Gemeinde Mümliswil wird verhalten, bis zum 31. Juli 1973
das generelle Kanalisationsporjekt auf das Gebiet GB Nr. 278,

279 und 280 gemäss Zonenplan auszudehnen und anschliessend

öffentlich aufzulegen und genehmigen zu lassen,

5. Die Gemeinde Mümliswil wird verhalten, dem kant. Amt für

Raurnplanung bis zum 31. Juli 1973 folgende Dokumente zuzu

stellen:

a) Bereinigte Fassung des Bau— und Zonenreglementes in 2 Exem
plaren.

b) Von der Gemeindebehörde unterzeichneter Zonenplan, der auch
die Zonenerweiterung ~ enthält, in 5 Exemplaren,
wovon mindestens 1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen.

Genehmigungsgebühr Fr. 70,--

Publikationskosten Fr. 16.— (Staatskanzlei Nr. 498 ) J(K

Fr. 86.——

Der Staatsschreibor:

Bau—Departement (3),~
s ä~te~

Hochbauamt 2
Tiefbauamt (2)
~jur. Sekretär des Bau—Departementes

JKant, Amt für Raumplanung (2), mit Akten und 1 en. Zonen lan
1 ~en, Bau— und Zonenre lement fol~en s äter

~jKreisbauamt II, Olten, mit 1 en, Zonen lan fol t s äter
~Amtschreiberei Balsthal, mit 1 gen. Zonen lan fol~t s äter
Kant. Finanzverwaltung (2
Ammannamt der Einwohnergeme inde Müml i swil

vBaukominission Mümliswil, ~tl en.Zonenlai~f2~rtsätert ~‘-~

Natur— und Heimatschutzkommission, z,Hd, von Herrn Aeschlimann
vSekretariat der Katasterschatzung,~
Ingenieurbüro Bernasconi, Schubiger, Beer, Biberist

~~j21att: Publikation Ziff, 1, 2 und 3 des Dispositivs
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